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Amtliche Bekanntmachungen

Bauland im Amtsbereich Ortrand
 
Das	 Amt	 Ortrand	 bietet	 auf	 der	 Internetseite	 des	 Amtes	
Ortrand	 Baulandgrundstücke	 in	 allen	 Gemarkungen	 zum	
Verkauf	an.	Die	Grundstücksgrößen	variieren	zwischen	600	
m²	-	8.000	m²,	wobei	der	Grundstückszuschnitt	zum	Teil	frei	
wählbar	 ist.	 Die	 Baulandpreise	 reichen	 lt.	 Bodenrichtwert-
karte	 von	 10	 –	 25	 Euro/m²,	 der	 Erschließungszustand	 ist	
unterschiedlich.	Genauere	 Informationen	 zu	 den	 jeweiligen	
Grundstücken	erhalten	Sie	 im	Bauamt	des	Amtes	Ortrand,	
Frau	Richter,	Tel.-Nr.	035755/605325	oder	auf	der	Internet-
seite	des	Amtes	Ortrand	www.amt-ortrand.de.

Bauland in der Gemeinde Frauendorf / OL

Noch	gibt	es	einige	Baugrundstücke	in	der	Gemeinde	zu	kau-
fen.	Haben	Sie	Interesse?	Nehmen	Sie	bitte	Kontakt	mit	dem	
Bürgermeister,	Herrn	Mirko	Friedrich,	Hauptstraße	11,	01945	
Frauendorf	 Tel.	 035755/51536	 (abends),	 e-mail:	 post@ge-
meindefrauendorf.de	-	auf.	Er	wird	Ihnen	gern	diese	Grund-
stücke	zeigen	und	Fragen	zur	Gemeinde	beantworten.	

Beschlüsse der Sitzung der GV Kroppen vom 23.7.2015
  
Öffentlicher Teil
Die	 Gemeindevertretung	 Kroppen	 beschließt	 die	 Bekanntma-
chung	 zur	Widmung	einer	Straße	 für	 den	öffentlichen	Verkehr	
gemäß	 §	 6	 Abs.	 1	 des	 Brandenburgischen	 Straßengesetzes	
(Gemarkung	Kroppen,	Teilstück	Flur	4,	Flurstück	451).
Nichtöffentlicher Teil
Die	 Gemeindevertretung	 Kroppen	 beschließt	 die	 Übernahme	
von	Honorarkosten	 für	die	Erstellung	einer	Vorstudie	zur	Erar-
beitung	eines	Fördermittelantrages	incl.	der	Finanzierung	für	den	
Landschaftspark	Kroppen.
Die	Gemeindevertretung	 Kroppen	 beschließt	 die	 Vergabe	 von	
Vermessungsleistungen	an	Herrn	Dr.	Ruge.

Beschlüsse der Sitzung der GV Tettau vom 27.7.2015

Öffentlicher Teil
Die	Gemeindevertretung	Tettau	beschießt	die	Friedhofssatzung	
für	den	kommunalen	Friedhof	der	Gemeinde	Tettau.
Die	 Gemeindevertretung	 der	 Gemeinde	 Tettau	 beschließt	 die	
Friedhofsgebührensatzung	 für	 den	 kommunalen	 Friedhof	 der	
Gemeinde	Tettau.

Beschlüsse der Sondersitzung des Amtsausschusses vom 
30.7.2015
 
Der	 Amtsausschuss	 des	 Amtes	 Ortrand	 beschließt,	 dass	 die	
von	den	amtsangehörigen	Gemeinden	und	der	Stadt	Ortrand	an	
die	Amtsfeuerwehr	übertragenen	Räumlichkeiten	ausschließlich	
durch	die	Freiwillige	Feuerwehr	für	die	Absicherung	des	Brand-	
und	Katastrophenschutzes	zu	nutzen	sind.
Eine	weitere	Nutzung	 ist	nur	nach	Rücksprache	mit	der	 jewei-
ligen	Ortswehr,	der	Amtswehr	und	dem	Amtsdirektor		möglich.
Der	 Amtsausschuss	 des	 Amtes	Ortrand	 beschließt,	 dass	 sich	
die	 Stadt	 Ortrand	 und	 die	 amtsangehörigen	 Gemeinden	 des	
Amtes	Ortrand	am	Stadt-Umland-Wettbewerb	des	Landes	Bran-
denburg	 beteiligen.	Die	 Teilnahme	erfolgt	 gemeinsam	mit	 den	
Städten	Lauchhammer,	Schwarzheide,	Ruhland	sowie	mit	den	
amtsangehörigen	Gemeinden	des	Amtes	Ruhland.

Der	Amtsausschuss	des	Amtes	Ortrand	ermächtigt	den		Amts-
direktor,	 den	 Entwurf	 einer	 Kooperationsvereinbarung	 mit	 der	
Sängerstadt	 Finsterwalde	 zur	 Beteiligung	 am	 Stadt-Umland-
Wettbewerb	(SUW)	in	der	EU-Förderperiode	2014-2020	im	Land		
Brandenburg	zu	unterzeichnen.
Mit	 der	 Kooperationsvereinbarung	 soll	 die	 Grundlage	 zur	 Er-
arbeitung	 eines	 gemeinsamen	 Wettbewerbsbeitrages	 mit	 der	
Sängerstadt	 Finsterwalde	 als	 zentraler	 Ort	 und	 ihrem	Umland	
geschaffen	werden.	
Die	 Aufnahme	 in	 das	 Förderprogramm	 SUW	 ermöglicht,	 För-
dermittel	 für	 Investitionen	 zur	 Erhaltung	 und	 Entwicklung	 der	
kommunalen	Infrastruktur	der	Daseinsvorsorge	im	Verbund	des	
zentralen	Ortes	Finsterwalde	mit	den	umliegenden	Gebietskör-
perschaften	im	Landkreis	Elbe-Elster	zu	akquirieren.	

Friedhofssatzung für den kommunalen Friedhof der Ge-
meinde Tettau

Gemäß	§§	 3,	 28	 und	 64	 der	Kommunalverfassung	 des	 Landes	
Brandenburg	vom	18.	Dezember	2007	(GVBl.	I/07	Nr.	19,	S.	286),	
zuletzt	geändert	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2014	
(GVBl.	I/14	Nr.	32),	i.	V.	m.	§	34	des	Brandenburgischen	Bestat-
tungsgesetzes	(BbgBestG)	vom	07.	November	2001	(GVBl.	 I/01	
Nr.	 16,	S.	226),	 zuletzt	 geändert	 durch	Artikel	 17	des	Gesetzes	
vom	13.	März	2012	(GVBl.	I/12	Nr.	16)	hat	die	Gemeindevertretung	
Tettau	am	27.07.2015	folgende	Friedhofssatzung	beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese	Satzung	gilt	 für	den	 in	der	Gemeinde	Tettau	gelegenen	
und	vom	Amt	Ortrand	verwalteten	kommunalen	Friedhof.

§ 2
Friedhofszweck

(1)	 Der	Friedhof	ist	eine	nicht	rechtsfähige	öffentliche	Einrich-
tung	der	Gemeinde	Tettau.

(2)	 Der	Friedhof	dient	der	Bestattung	von	Personen,	die	bei	ih-
rem	Ableben	Einwohner	der	Gemeinde	waren	oder	ein	Recht	
auf	Beisetzung	in	einer	bestimmten	Grabstätte	haben.	

(3)	 Soweit	Grabstätten	in	ausreichender	Anzahl	zur	Verfügung	
stehen,	 dürfen	 auf	 dem	Friedhof	 auch	 Verstorbene	 beige-
setzt	werden,	die	nicht	Einwohner	der	Gemeinde	gewesen	
sind.	Die	Entscheidung	darüber	trifft	die	Friedhofsverwaltung.

§ 3
Schließung und Aufhebung (Entwidmung)

(1)	 Der	Friedhof	oder	Teile	des	Friedhofes	können	aus	einem	
wichtigen	Grund	ganz	oder	teilweise	geschlossen	oder	an-
deren	Zwecken	gewidmet	werden.

(2)	 Durch	die	Schließung	wird	die	Möglichkeit	weiterer	Bestat-
tungen	ausgeschlossen.	Durch	die	Aufhebung	geht	die	Ei-
genschaft	des	Friedhofes	als	Ruhestätte	der	Toten	verlo-
ren.

(3)	 Die	Aufhebung	 eines	 Friedhofes	 darf	 erst	 erfolgen,	wenn	
die	 Ruhezeit	 der	 letzten	 Bestattung	 abgelaufen	 ist.	 Ein	
Friedhof	kann	nur	ganz	oder	teilweise	vor	Ablauf	der	Min-
destruhezeit	nach	der	letzten	Bestattung	aufgehoben	wer-
den,	wenn	zwingende	Gründe	des	öffentlichen	 Interesses	
es	erfordern.	Die	entstandenen	Kosten	für	die	Umbettung,	
das	Umsetzen	der	Grabmale	und	das	Herrichten	der	neuen	
Grabstätte	trägt	die	Gemeinde.

(4)	 Schließung	und	Aufhebung	werden	öffentlich	bekannt	ge-
macht.	Der	Nutzungsberechtigte	einer	Grabstätte	erhält	au-
ßerdem	einen	schriftlichen	Bescheid,	wenn	sein	Aufenthalt	
bekannt	oder	ohne	besonderen	Aufwand	zu	ermitteln	ist.

(5)	 Umbettungstermine	werden	einen	Monat	 vorher	öffentlich	
bekannt	gemacht.	Gleichzeitig	werden	sie,	soweit	möglich,	
einem	Angehörigen	des	Verstorbenen	mitgeteilt.
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II. Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1)	 Der	Friedhof	ist	ganzjährig	während	der	Tageshelligkeit	für	
den	Besucher	geöffnet.

(2)	 Die	Friedhofsverwaltung	kann	das	Betreten	aller	oder	ein-
zelner	 Friedhofsteile	 aus	 besonderem	 Anlass	 vorüberge-
hend untersagen.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1)	 Die	Besucher	haben	sich	auf	dem	Friedhof	der	Würde	des	
Ortes	 entsprechend	 zu	 verhalten.	 Die	 Anordnungen	 des	
Friedhofspersonals	sind	zu	befolgen.

(2)	 Kinder	unter	10	Jahren	dürfen	den	Friedhof	nur	 in	Beglei-
tung	Erwachsener	betreten.

(3)	 Auf	dem	Friedhof	ist	nicht	gestattet,
a)	die	Wege	mit	Fahrzeugen	aller	Art	zu	befahren,	ausge-

nommen	sind	Kinderwagen	und	Rollstühle,
b)	Waren	 aller	 Art	 sowie	 gewerbliche	 Dienste	 anzubieten	

oder	diesbezüglich	zu	werben,
c)	an	Sonn-	und	Feiertagen	und	in	der	Nähe	einer	Bestat-

tung	störende	Arbeiten	auszuführen,
d)	ohne	 schriftlichen	 Auftrag	 der	 Angehörigen	 bzw.	 ohne	

Zustimmung	der	Friedhofsverwaltung	gewerbsmäßig	zu	
fotografieren,

e)	Druckschriften	 zu	 verteilen,	 ausgenommen	 sind	Druck-
sachen,	die	im	Rahmen	der	Bestattung	notwendig	sind,

f)		den	 Friedhof	 und	 seine	 Einrichtungen,	 Anlagen	 und	
Grabstätten	zu	verunreinigen	oder	zu	beschädigen	sowie	
Rasenflächen	und	Grabstätten	unberechtigt	zu	betreten,

g)	Abfälle	 und	 Abraum	 außerhalb	 der	 dafür	 festgelegten	
Stellen	abzuladen,

h)		Tiere,	ausgenommen	Blindenhunde,	mitzubringen,
i)		zu	spielen,	zu	lärmen	und	Musikwiedergabegeräte	zu	be-

treiben.
(4)	 Die	 Friedhofsverwaltung	 kann	 Ausnahmen	 zulassen,	 so-

weit	sie	mit	dem	Zweck	des	Friedhofes	und	der	Ordnung	
auf	ihnen	vereinbar	sind.

(5)	 Totengedenkfeiern	und	andere,	nicht	mit	einer	Bestattung	
zusammenhängende,	 Veranstaltungen	 bedürfen	 der	 Zu-
stimmung	der	Friedhofsverwaltung.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten

(1)	 Bildhauer,	Steinmetze,	Gärtner,	Bestatter	und	sonstige	Ge-
werbetreibende	bedürfen	für	die	Tätigkeit	auf	dem	Friedhof	
der	vorherigen	Zulassung	durch	die	Friedhofsverwaltung.	

(2)	 Zugelassen	 werden	 nur	 Gewerbetreibende,	 die	 in	 fach-
licher,	 betrieblicher	 und	 persönlicher	 Hinsicht	 zuverlässig	
sind,	was	 im	Regelfall	 durch	die	Eintragung	 in	der	Hand-
werksrolle	 nachgewiesen	wird.	Die	 Zulassung	 kann	 befri-
stet	werden.

	 Zugelassene	 Gewerbetreibende	 erhalten	 einen	 Berechti-
gungsschein.	Dieser	ist	dem	Friedhofspersonal	auf	Verlan-
gen	vorzuzeigen.	

(3)	 Der	 Antragsteller	 hat	 auf	 Verlangen	 der	 Friedhofsverwal-
tung	den	Nachweis	eines	für	die	Ausübung	seiner	Tätigkeit	
ausreichenden	 Haftpflichtversicherungsschutz	 nachzuwei-
sen.

(4)	 Die	Gewerbetreibenden	 und	 ihre	Bediensteten	 haben	 die	
Friedhofssatzung	 und	 die	 dazu	 ergangenen	 Regelungen	
zu	beachten.	Sie	haften	für	alle	Schäden,	die	sie	oder	ihre	
Bedienstete	im	Zusammenhang	mit	ihrer	Tätigkeit	auf	dem	
Friedhof	schuldhaft	verursachen.	

(5)	 Gewerbliche	 Arbeiten	 dürfen	 auf	 dem	 Friedhof	 nur	 wäh-
rend	der	von	der	Friedhofsverwaltung	festgesetzten	Zeiten	
(montags	bis	 freitags	 in	der	Zeit	 von	7.00	bis	18.00	Uhr–	
ausgeschlossen	sind	Feiertage)	durchgeführt	werden.	

(6)	 Die	Gewerbetreibenden	dürfen	auf	dem	Friedhof	keinerlei	Ab-
raum	ablagern	und	für	die	Entsorgung	die	Abfallbehälter	nicht	
benutzen.	Gewerbliche	Geräte	dürfen	nicht	 an	oder	 in	 den	
Wasserentnahmestellen	des	Friedhofes	gereinigt	werden.	

(7)	 Gewerbetreibende,	 die	 trotz	 schriftlicher	 Mahnung	 gegen	
die	genannten	Vorschriften	verstoßen,	oder	bei	denen	die	
genannten	 Voraussetzungen	 nicht	 mehr	 gegeben	 sind,	
kann	die	Friedhofsverwaltung	die	Zulassung	auf	Zeit	oder	
Dauer	durch	schriftlichen	Bescheid	entziehen.

(8)	 Bei	 Bestattungsfeierlichkeiten	 sind	 gewerbliche	 Arbeiten	
untersagt. 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Allgemeines (Anmeldung und Terminabstimmung)

(1)	 Erd-	und	Feuerbestattungen	sind	unverzüglich	nach	Beur-
kundung	des	Sterbefalles	bei	der	Friedhofsverwaltung	an-
zumelden.	Der	Anmeldung	sind	die	erforderlichen	Unterla-
gen	beizufügen.	

(2)	 Wird	eine	Bestattung	in	einer	vorher	erworbenen	Grabstätte	
beantragt,	ist	auch	das	Nutzungsrecht	nachzuweisen.

(3)	 Die	Friedhofsverwaltung	setzt	Ort	und	Zeit	der	Trauerfeier	
und	der	Beisetzung	im	Einvernehmen	mit	dem	Bestattungs-
pflichtigen	und	dem	Bestattungsunternehmen	fest.	Bestat-
tungen	 werden	 von	 montags	 bis	 samstags	 durchgeführt	
–	ausgenommen	Feiertage.	Über	begründete	Ausnahmen	
entscheidet	die	Friedhofsverwaltung.

(4)	 Sind	Bestattungspflichtige	 nicht	 vorhanden,	 nicht	 bekannt	
oder	nicht	zu	ermitteln	und	veranlasst	kein	anderer	die	Be-
stattung,	ist	die	Gemeinde	für	die	Bestattung	verantwortlich.

§ 8
Särge

(1)	 Die	Särge	müssen	festgefügt	und	so	abgedichtet	sein,	dass	
jedes	 Durchsickern	 von	 Feuchtigkeit	 ausgeschlossen	 ist.	
Särge,	 Sargausstattungen	 und	 Sargabdichtungen	 dürfen	
nicht	 aus	 Kunststoffen	 oder	 sonstigen	 nicht	 verrottbaren	
Materialien	hergestellt	sein.

(2)	 Die	Särge	dürfen	höchstens	2,05	m	lang,	0,65	m	hoch	und	
im	Mittelmaß	0,65	m	breit	sein.	Sind	in	Ausnahmefällen	grö-
ßere	Särge	erforderlich,	ist	die	Zustimmung	der	Friedhofs-
verwaltung	bei	der	Anmeldung	der	Bestattung	einzuholen.

(3)	 Für	 die	 Bestattung	 in	 vorhandenen	Gruften	 sind	 nur	Me-
tallsärge	oder	Holzsärge	mit	Metalleinsatz	zugelassen,	die	
luftdicht	abgeschlossen	sind.

§ 9
Trauerfeiern

(1)	 Die	Trauerfeiern	können	in	einem	dafür	bestimmten	Raum	
(Feierhalle)	oder	am	Grab	abgehalten	werden.

(2)	 Die	Benutzung	der	Feierhalle	erfolgt	ausschließlich	für	die	
Durchführung	der	Trauerfeierlichkeiten.

(3)	 Die	 Benutzung	 der	 Feierhalle	 muss	 abgelehnt	 werden,	
wenn	der	Verstorbene	an	einer	meldepflichtigen	übertrag-
baren	Krankheit	gelitten	hat	oder	Bedenken	wegen	des	Zu-
standes	der	Leiche	bestehen.	

§ 10
Beisetzungen

(1)	 Das	 Öffnen	 und	 Schließen	 der	 Gräber	 erfolgt	 durch	 das	
vom	Antragsteller	beauftragte	Bestattungsinstitut.	

(2)	 Sofern	zur	Durchsetzung	dieser	Arbeiten	das	Abräumen	be-
reits	vorhandener	Grabmäler,	Einfriedungen,	Einfassungen,	
Grababdeckungen	oder	sonstiger	baulicher	Anlagen	erfor-
derlich	ist,	ist	das	Abräumen	von	den	Nutzungsberechtigten	
oder	den	Antragstellern	auf	eigene	Kosten	zu	veranlassen.	
Kommt	der	vorgenannte	Personenkreis	nach	Aufforderung	
dieser	Verpflichtung	nicht	nach,	ist	die	Friedhofsverwaltung	
berechtigt,	die	Durchführung	dieser	Arbeiten	auf	Kosten	der	
Nutzungsberechtigten	oder	Antragsteller	zu	veranlassen.
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(3)	 Das	Tragen	des	Sarges	kann	durch	
	 a)	 das	jeweilige	Bestattungsinstitut	
	 b)	 Mitglieder	von	Organisationen	und	Vereinen	
	 	 (z.	B.	Feuerwehr	etc.)	abgesichert	werden.	
(4)	 Gewünschte		Ausnahmen	des	Antragstellers	sind	mit	dem	

Bestattungsinstitut	 in	 Absprache	mit	 der	 Friedhofsverwal-
tung	abzustimmen.

Allgemeine Regeln für Beisetzungen 
(1)	 Die	Gräber	für	Erdbestattungen	müssen	voneinander	durch	

mindestens	0,50	m	starke	Erdwände	getrennt	sein.
(2)	 Die	Tiefe	der	einzelnen	Gräber	beträgt	von	der	Erdoberflä-

che	zur	Oberkante	des	Sarges	mindestens	0,90	m,	bis	zur	
Oberkante	der	Urne	mind.	0,50	m.

(3)	 Urnenbeisetzungen	und	Erdbestattungen	werden	vom	Be-
stattungsunternehmen ausgeführt.

§ 11
Ausgrabungen, Umbettungen

(1)	 Die	Ruhe	der	Toten	darf	grundsätzlich	nicht	gestört	werden.
(2)	 Ausgrabungen	und	Umbettungen	von	Leichen	und	Urnen	

darf	 die	 Friedhofsverwaltung	 gemäß	 §	 33	 Abs.	 2	 Satz	 1	
BbgBestG	vor	Ablauf	der	Ruhezeit	nur	zulassen,	wenn	ein	
wichtiger	 Grund	 eine	 Störung	 der	 Totenruhe	 rechtfertigt.	
Ausgrabungen	und	Umbettungen	von	Leichen	bedürfen	der	
Zustimmung	der	unteren	Gesundheitsbehörde.	

	 Umbettungen	von	Leichen	 im	Zeitraum	von	zwei	Wochen	
bis	zu	sechs	Monaten	nach	der	Beisetzung	sind	unzulässig,	
sofern	die	Ausgrabung	oder	Umbettung	nicht	richterlich	an-
geordnet	ist.	Der	§	3	Abs.	3	bleibt	unberührt.

(3)	 Alle	Umbettungen	erfolgen	nur	auf	Antrag.	Dem	Antrag	zur	
Umbettung	ist	der	Nachweis	beizufügen,	dass	eine	andere	
Grabstätte	 zur	 Verfügung	 steht.	 Antragsberechtigt	 ist	 bei	
Umbettungen	der	jeweilige	Nutzungsberechtigte.	

(4)	 Nach	 Ablauf	 der	 Ruhezeit	 noch	 vorhandene	 Aschereste	
können	mit	vorheriger	Zustimmungen	der	Friedhofsverwal-
tung	auch	in	belegte	Grabstätten	umgebettet	werden.

(5)	 Alle	Umbettungen	müssen	durch	ein	beauftragtes	Bestat-
tungsunternehmen	durchgeführt	werden.	Die	Friedhofsver-
waltung	bestimmt	den	Zeitpunkt	der	Umbettung.

(6)	 Die	Kosten	der	Umbettung	und	den	Ersatz	von	Schäden,	
die	an	benachbarten	Grabstätten	und	Anlagen	durch	eine	
Umbettung	entstehen,	hat	der	Antragsteller	zu	tragen.	

(7)	 Der	Ablauf	der	Ruhezeit	und	der	Nutzungszeit	wird	durch	
eine	Umbettung	nicht	unterbrochen.

(8)	 Leichen	und	Aschen	dürfen	zu	anderen	als	zu	Umbettungs-
zwecken	 nur	 aufgrund	 behördlicher	 oder	 richterlicher	 An-
ordnung	ausgegraben	werden.

IV. Rechte an Grabstätten

§ 12
Arten der Grabstätten

Folgende	Arten	von	Grabstätten	stehen	zur	Verfügung:
	 a)		 Urnenreihengrabstätten	
	 b)		 Urnendoppelgrabstätten
	 c)		 Reiheneinzelgrabstätten	 	 	 	
	 d)		 Reihendoppelgrabstätten	(Familiengräber)	 	
	 e)		 Urnengemeinschaftsgrabstätte	mit	namentlicher	Kenn- 

	 zeichnung	

§ 13
Allgemeine Rechte an Grabstätten

(1)	 Die	Grabstätten	bleiben	Eigentum	der	Gemeinde,	Rechte	
an	 ihnen	können	nur	nach	dieser	Satzung	verliehen	wer-
den.

(2)	 Das	 Nutzungsrecht	 an	 einer	 Grabstätte	 kann	 nur	 nach	
einem	Todesfall	erworben	werden.	Aus	dem	Nutzungsrecht	
ergibt	sich	die	Pflicht	zur	Anlage	und	zur	Pflege	der	Grab-
stätte.

(3)	 Schon	 bei	 der	 Verleihung	 des	 Nutzungsrechts	 kann	 der	
Erwerber	 für	den	Fall	 seines	Ablebens	seinen	Nachfolger	
im	Nutzungsrecht	bestimmen	und	 ihm	das	Nutzungsrecht	
durch	einen	Vertrag	übertragen.	

	 Wird	bis	zu	seinem	Ableben	keine	derartige	Regelung	ge-
troffen,	geht	das	Nutzungsrecht	in	nachstehender	Reihen-
folge	auf	die	Angehörigen	des	verstorbenen	Nutzungsbe-
rechtigten	über:

	 a)		 auf	den	überlebenden	Ehegatten,
	 b)		 auf	eheliche	und	nichteheliche	Kinder,
	 c)		 auf	die	Stiefkinder,
	 d)		 auf	die	Enkel,
	 e)		 auf	die	Eltern,
	 f)		 auf	die	Geschwister,
	 g)		 auf	die	Stiefgeschwister,
	 h)		 auf	die	nicht	unter	a	–	g	fallenden	Erben.
(4)	 Steht	das	Nutzungsrecht	mehreren	Angehörigen	gleichbe-

rechtigt	zu,	so	sind	sie	verpflichtet,	denjenigen	zu	benen-
nen,	 der	 zur	 Ausübung	 des	 Nutzungsrechts	 im	 eigenen	
Namen	berechtigt	sein	soll.	Können	diese	keine	Einigung	
erzielen,	geht	das	Nutzungsrecht	innerhalb	b)	bis	d)	und	f)	
bis	g)	auf	den	Ältesten	von	ihnen	über.

(5)	 Wird	das	Nutzungsrecht	zu	Lebzeiten	geändert,	muss	die	
Änderung	bei	der	Friedhofsverwaltung	schriftlich	angezeigt	
werden.	

(6)	 Es	besteht	kein	Anspruch	auf	Erwerb	des	Nutzungsrechts	
an	einer	der	Lage	nach	bestimmten	Grabstätte	oder	auf	Un-
veränderlichkeit	der	Umgebung.

(7)	 Der	 Nutzungsberechtigte	 hat	 jede	 Anschriftenänderung	
umgehend	der	Friedhofsverwaltung	mitzuteilen.	Die	Fried-
hofsverwaltung	haftet	nicht	für	Schäden,	die	sich	aus	Ver-
säumnissen	dieser	Mitteilung	ergeben.

§ 14
Ruhezeiten

Die	Ruhezeit	auf	dem	Friedhof	beträgt	für
-		 Leichen	 25	Jahre
-		 Aschen	 20	Jahre

§ 15
Reiheneinzelgrabstätten

(1)	 Reiheneinzelgrabstätten	 sind	 Grabstätten	 für	 Erdbestat-
tungen,	die	der	Reihe	nach	belegt	und	erst	im	Todesfall	für	
die	Dauer	der	Ruhezeit	des	zu	Bestattenden	zugeteilt	wer-
den.

(2)	 In	einer	Reiheneinzelgrabstätte	darf	nur	eine	Leiche	beige-
setzt	werden.

(3)	 Das	Nutzungsrecht	wird	für	die	Dauer	von	25	Jahren	verlie-
hen.

(4)	 Eine	Verlängerung	des	Nutzungsrechts	an	einer	Reihenein-
zelgrabstätte	ist	nicht	möglich.

§ 16
Reihendoppelgrabstätten (Familiengrabstätten)

(1)	 Reihendoppelgrabstätten	 sind	 Grabstätten	 für	 Erdbestat-
tungen	und	Urnen,	an	denen	auf	Antrag	ein	Nutzungsrecht	
für	die	Dauer	von	30	Jahren	(Nutzungszeit)	verliehen	und	
deren	Lage	im	Rahmen	der	Friedhofssatzung	mit	dem	Er-
werber	bestimmt	wird.

(2)	 Ein	Nutzungsrecht	kann	nur	anlässlich	eines	Bestattungs-
falles	verliehen	werden.

(3)	 Das	Nutzungsrecht	an	einer	Reihendoppelgrabstätte	kann	
in	 der	Regel	wieder	 erworben	werden	 und	 ist	 auf	 Antrag	
spätestens	3	Monate	nach	Ablauf	der	Nutzungszeit	und	nur	
für	die	gesamte	Reihendoppelgrabstätte	möglich.

(4)	 Wird	 nach	 Ablauf	 der	 Nutzungszeit	 die	Wiederverleihung	
der	Nutzungsrechte	nicht	fristgemäß	beantragt,	so	kann	die	
Friedhofsverwaltung	über	die	Grabstätte	verfügen.

(5)	 In	einer	belegten	Reihendoppelgrabstätte	darf	eine	weitere	
Erdbeisetzung	erst	nach	Ablauf	der	Ruhezeit	erfolgen.
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(6)	 In	 einer	 Reihendoppelgrabstätte	 ist	 es	möglich,	 2	 Erdbe-
stattungen	 und	 4	 Urnenbeisetzungen	 vorzunehmen.	 Die	
Urnenbeisetzungen	dürfen	nur	neben	einer	Erdbeisetzung	
bzw.	in	einer	nicht	belegten	Erdgrabstelle	erfolgen.	Gemäß	
der	Ruhezeit	des	Letztbestatteten	muss	die	entsprechende	
Verlängerung	des	Nutzungsrechts	der	Reihendoppelgrab-
stätte	erworben	werden.	

(7)	 Das	Ausmauern	von	Reihendoppelgrabstätten	ist	nicht	zu-
lässig.

§ 17
Urnenreihengrabstätten

(1)	 Urnenreihengrabstätten	 sind	 Aschegrabstätten,	 die	 der	
Reihe	nach	belegt	und	erst	im	Todesfall	für	die	Dauer	von	
25	Jahren	(Nutzungszeit)	verliehen	werden.

(2)	 In	einer	Urnenreihengrabstätte	können	bis	2	Urnen	beige-
setzt	werden.

(3)	 Gemäß	der	Ruhezeit	der	zweiten	Urne	muss	die	entspre-
chende	 Verlängerung	 des	Nutzungsrechts	 an	 der	 Urnen-
reihengrabstätte	erworben	werden.	Die	Verlängerung	darf	
eine	 Gesamtnutzungszeit	 der	 Urnenreihengrabstätte	 von	
30	Jahren	nicht	überschreiten.	

§ 18
Urnendoppelgrabstätten

(1)	 Urnendoppelgrabstätten	 sind	 Aschegrabstätten,	 die	 der	
Reihe	nach	belegt	und	erst	im	Todesfall	für	die	Dauer	von	
30	Jahren	(Nutzungszeit)	verliehen	werden.

(2)	 In	einer	Urnendoppelgrabstätte	können	bis	4	Urnen	beige-
setzt	werden.

(3)	 Gemäß	der	Ruhezeit	 ab	 der	 zweiten	Urne	muss	 die	 ent-
sprechende	Verlängerung	des	Nutzungsrechts	an	der	Ur-
nenreihengrabstätte	 erworben	 werden.	 Die	 Verlängerung	
darf	 eine	Gesamtnutzungszeit	 der	 Urnendoppelgrabstätte	
von	40	Jahren	nicht	überschreiten.	

§ 19
Urnengemeinschaftsgrabstätte

(mit namentlicher Kennzeichnung)
(1)	 Urnengemeinschaftsgrabstätten	 sind	 unterirdische	Urnen-

grabstätten,	 in	 denen	 die	 Lage	 der	 einzelnen	 Urne	 nicht	
kenntlich	gemacht	wird.

(2)	 Urnengemeinschaftsgrabstätten	 werden	 der	 Reihe	 nach	
belegt	und	erst	im	Todesfall	für	die	Dauer	der	Ruhezeit	zur	
Beisetzung	einer	Asche	abgegeben.	Ein	Wiedererwerb	des	
Nutzungsrechtes	ist	nicht	möglich.

(3)	 Um	 ein	 Betreten	 der	 Urnengemeinschaftsgrabstätte	 wäh-
rend	 einer	 Urnenbeisetzung	 zu	 vermeiden,	 erfolgt	 die	
Beisetzung	 der	 Urne	 in	 einer	 dafür	 vorgesehenen	 Ver-
senkvorrichtung.	 Nach	 der	 Beisetzung	 erfolgt	 durch	 den	
beauftragten	Bestatter	die	Versenkung	der	Urne	am	vorge-
sehenen	Bestattungsplatz.

(4)	 Auf	der	Grabstätte	befinden	sich	Stelen,	die	mit	dem	Na-
men	und	Vornamen	des	Verstorbenen,	Geburts-	und	Ster-
bejahr	beschriftet	werden.	

	 Die	Angehörigen	können	entscheiden,	ob	eine	Beschriftung	
erfolgen	 soll	 oder	 nicht.	 Dies	 ist	 der	 Friedhofsverwaltung	
schriftlich	mitzuteilen.	

	 Die	 Beschriftung	 der	 Schrifttafeln	 durch	 einen	Steinmetz-
betrieb	wird	jährlich	vor	dem	Totensonntag	durch	die	Fried-
hofsverwaltung	veranlasst.	Die	anfallenden	Kosten	 tragen	
die	Angehörigen.	

(5)	 Die	Pflege	der	Urnengemeinschaftsgrabstätte	erfolgt	für	die	
Dauer	der	Nutzungszeit	vom	Friedhofsträger.

(6)	 Die	Grabstätten	müssen	für	die	Pflege	freigehalten	werden.	
Pflanzschalen,	 Vasen,	 Grableuchten,	 Grabschmuck	 u.	 ä.	
sind	nur	an	den	dafür	vorgesehenen	Stellen	abzulegen.	

(7)	 Das	Errichten	von	Grabmälern	u.	ä.		ist	nicht	erlaubt.

§ 20
Ehrengrabstätten 

(1)	 Die	 Zuerkennung,	 die	 Anlage	 und	 die	 Unterhaltung	 von	
Ehrengrabstätten	(einzeln	oder	in	geschlossenen	Feldern)	
obliegen	dem	Amt	Ortrand.

(2)	 Grabstätten	der	Opfer	von	Krieg	und	Gewaltherrschaft	blei-
ben	dauernd	bestehen.	Die	Verpflichtungen	zur	Erhaltung	
dieser	Grabstätten	werden	durch	das	Gesetz	über	die	Er-
haltung	 der	Gräber	 der	Opfer	 von	Krieg	 und	Gewaltherr-
schaft	(Gräbergesetz)	geregelt.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 21
Gestaltungsvorschriften

(1)	 Jede	Grabstätte	ist	so	zu	gestalten	und	an	die	Umgebung	
anzupassen,	dass	die	Würde	des	Friedhofes	in	seinen	ein-
zelnen	Teilen	und	in	seiner	Gesamtanlage	gewahrt	wird.

(2)	 Der	Baumbestand	auf	dem	Friedhof	steht	unter	besonde-
rem	Schutz.	 Es	 gilt	 die	 Satzung	 des	Amtes	Ortrand	 zum	
Schutz	 von	 Bäumen,	 Hecken,	 Sträuchern	 und	 Feldge-
hölzen	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.

§ 22
Errichten und Ändern von Grabmalen

(1)		 Die	Errichtung	und	 jede	Veränderung	von	Grabmalen	be-
dürfen	der	vorherigen	schriftlichen	Zustimmung	der	Fried-
hofsverwaltung.	 Die	 Wiederverwendung	 abgeräumter	
Grabmale	 ist	 nur	 zulässig,	 wenn	 sie	 den	 geltenden	 Vor-
schriften	entsprechen.	Hierzu	 ist	ebenfalls	eine	Genehmi-
gung	erforderlich.

	 Dem	Antrag	 ist	 eine	Skizze	 im	Maßstab	 1:10	 beizufügen	
unter	 Angabe	 der	 Anordnung	 der	 Schrift,	 Symbole	 sowie	
der	Fundamentierung.

(2)		 Die	Errichtung	und	jede	Veränderung	aller	sonstigen	bau-
lichen	Anlagen	bedürfen	ebenfalls	der	vorherigen	Zustim-
mung	der	Friedhofsverwaltung	(Absatz	1	entsprechend).	

(3)	 Die	nicht	zustimmungspflichtigen	provisorischen	Grabmale	
(Holztafeln,	 Holzkreuze)	 dürfen	 nicht	 länger	 als	 ein	 Jahr	
nach	der	Beisetzung	verwendet	werden.

§ 23
Standsicherheit der Grabmale

Grabmale	sind	nach	den	allgemeinen	anerkannten	Regeln	des	
Handwerks	so	zu	 fundamentieren	und	zu	befestigen,	dass	sie	
dauernd	standsicher	sind	und	auch	beim	Öffnen	benachbarter	
Gräber	nicht	umstürzen	oder	sich	senken	können.	Dies	gilt	 für	
sonstige	bauliche	Anlagen	entsprechend.

§ 24
Verkehrssicherungspflicht für Grabmale

(1)	 Die	Grabmale	und	sonstigen	baulichen	Anlagen	sind	dau-
ernd	in	würdigem	und	verkehrssicherem	Zustand	zu	halten.	
Verantwortlich	dafür	 ist	bei	allen	Grabstätten	der	 jeweilige	
Nutzungsberechtigte.

(2)	 Ist	die	Standsicherheit	von	Grabmalen,	sonstigen	baulichen	
Anlagen	oder	Teilen	daran	gefährdet,	sind	die	für	die	Unter-
haltung	Verantwortlichen	verpflichtet,	unverzüglich	Abhilfe	
zu	schaffen.	Bei	Gefahr	im	Verzug	kann	die	Friedhofsver-
waltung	auf	Kosten	der	Nutzungsberechtigten	Sicherungs-
maßnahmen	(z.	B.	Umlegung	von	Grabmalen	bzw.	Absper-
rungen)	treffen.	

	 Wird	der	ordnungswidrige	Zustand	trotz	schriftlicher	Auffor-
derung	der	Friedhofsverwaltung	nicht	 innerhalb	einer	fest-
gesetzten,	angemessenen	Frist	beseitigt,	ist	die	Friedhofs-
verwaltung	berechtigt,	 das	Grabmal	oder	Teile	davon	auf	
Kosten	des	Nutzungsberechtigten	zu	entfernen.	Die	Fried-
hofsverwaltung	ist	verpflichtet,	die	Gegenstände	3	Monate	
aufzubewahren.	Ist	der	Nutzungsberechtigte	nicht	bekannt	
oder	ohne	besonderen	Aufwand	nicht	 zu	ermitteln,	 genü-
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gen	 als	 Aufforderung	 eine	 ortsübliche	 Bekanntmachung	
und	ein	Hinweisschild	auf	der	Grabstätte,	das	für	die	Dauer	
von	einem	Monat	aufgestellt	wird.

(3)	 Die	Nutzungsberechtigten	sind	für	jeden	Schaden	haftbar,	
der	durch	das	Umstürzen	von	Grabmalen	oder	Grabmaltei-
len	verursacht	wird.

(4)	 Durch	die	Friedhofsverwaltung	erfolgt	 jährlich	die	Prüfung	
der	Standsicherheit	der	Grabmale	sowie	der	Sicherheit	der	
sonstigen	baulichen	Anlagen.

§ 25
Entfernen von Grabmalen

(1)		 Grabmale	oder	sonstige	bauliche	Anlagen	dürfen	vor	Ablauf	
der	Ruhezeit	 oder	des	Nutzungsrechts	nur	mit	 vorheriger	
Zustimmung	 der	 Friedhofsverwaltung	 von	 der	 Grabstätte	
entfernt	werden.	Antragberechtigt	ist	der	Nutzungsberech-
tigte.

(2)	 Nach	 Ablauf	 der	 Ruhezeit	 oder	 des	 Nutzungsrechts	 der	
Grabstätte	sind	die	Grabmale	oder	die	sonstigen	baulichen	
Anlagen	 innerhalb	einer	Frist	 von	drei	Monaten	vom	Nut-
zungsberechtigten	 zu	 entfernen.	Kommt	 der	Nutzungsbe-
rechtigte	der	Verpflichtung	nicht	nach,	ist	die	Friedhofsver-
waltung	berechtigt,	die	Grabstätte	abräumen	zu	lassen.	Die	
Kosten	 für	 die	Beräumung	 hat	 der	 jeweilige	Nutzungsbe-
rechtigte	zu	tragen.

VI. Errichtung, Pflege und Vernachlässigung 
der Grabstätten

§ 26
Errichtung der Grabstätten

(1)	 Die	Grabmale	müssen	in	ihrer	Gestaltung,	Bearbeitung	und	
Anpassung	an	die	Umgebung	erhöhten	Anforderungen	ent-
sprechen.	

(2)	 Für	Grabmale	sollten	Natursteine	verwendet	werden.	Find-
linge	und	findlingsähnliche	Grabmale	sind	nicht	zulässig.

(3)	 Stehende	Grabmäler	sollten	eine	der	Größe	der	Grabstelle	
angemessene	Abmessung	erhalten.	Folgende	Größen	sind	
zulässig:

	 a)		 Urnenreihengrabstätten	
	 	 	 Höhe	 0,60	m	bis	0,85	m
	 	 	 Breite	 0,40	m	bis	0,50	m
	 b)	 Reiheneinzelgrabstätten	 	
	 	 	 Höhe	 0,70	m	bis	0,95	m
	 	 	 Breite		 0,45	m	bis	0,60	m
	 c)	 Reihendoppelgrabstätten	(Familiengräber)
	 	 	 Höhe	 0,80	m	bis	1,00	m
	 	 	 Breite	 0,50	m	bis	1,30	m
(4)	 Liegende	Grabmale	sind	zulässig.	Sie	dürfen	nur	flach	auf	

die	Grabstätte	gelegt	werden.
(5)	 Folgende	Größen	sind	bei	der	Errichtung	der	Grabstätten	

(Einfassung)	zulässig:
	 a)		 Urnenreihengrabstätten
	 	 	 Länge	 0,80	m	bis	0,85	m
	 	 	 Breite	 0,50	m	bis	0,55	m
	 b)	 Reiheneinzelgrabstätten
	 	 	 Länge	 1,80	m	bis	1,85	m
	 	 	 Breite	 0,75	m	bis	0,80	m
	 c)	 Reihendoppelgrabstätten	(Familiengräber)
	 Die	Errichtung	der	Einfassung	bei	Reihendoppelgrabstätten	

richtet	sich	nach	den	Gegebenheiten	der	zugeteilten	Grab-
fläche.

(6)	 Grababdeckungen/Grabplatten	sind	bis	zu	100	%	der	Grab-
fläche	zulässig.	

(7)	 Bei	der	Gestaltung	der	Grabstätte	ist	die	Verwendung	von	
Emaille,	Kunststoff,	Glas	und	Beton	nicht	zugelassen.

(8)	 Bei	Grabstätten,	die	sich	unmittelbar	an	der	Einfriedung	be-
finden,	werden	Instandhaltungsarbeiten	an	der	Einfriedung	
grundsätzlich	von	der	Gemeinde	durchgeführt.	

(9)	 Soweit	es	die	Friedhofsverwaltung	 innerhalb	der	Gesamt-
gestaltung	unter	Beachtung	des	Absatzes	1	und	unter	Be-
rücksichtigung	künstlerischer	Anforderungen	für	vertretbar	
hält,	kann	sie	Ausnahmen	von	den	Vorschriften	der	Absät-
ze	2	bis	6	und	auch	sonstige	bauliche	Anlagen	zulassen.

 
§ 27

Pflege der Grabstätten
(1)	 Alle	 Grabstätten	 müssen	 im	 Rahmen	 der	 Vorschriften	

durch	den	Nutzungsberechtigten	hergerichtet	und	dauernd	
instandgehalten	 werden.	 Dies	 gilt	 entsprechend	 für	 den	
Grabschmuck.	Verwelkte	Blumen	und	Kränze	sind	unver-
züglich	von	den	Grabstätten	zu	entfernen.

(2)	 Die	Grabstätten	müssen	gärtnerisch	ordnungsgemäß	und	
so	hergerichtet	und	instandgehalten	werden,	dass	nachtei-
lige	Auswirkungen	auf	andere	Grabstätten	oder	öffentliche	
Anlagen	vermieden	werden.	

(3)	 Für	 die	 Unterhaltung	 ist	 der	 Nutzungsberechtigte	 verant-
wortlich.

(4)	 Die	für	die	Grabstätten	Verantwortlichen	können	die	Grab-
stätten	selbst	anlegen	und	pflegen	oder	damit	einen	zugel-
assenen	Friedhofsgärtner	beauftragen.	

(5)	 Die	Herrichtung	der	Grabstätte	muss	binnen	sechs	Mona-
ten	nach	der	Beisetzung	erfolgen.	

(6)	 Die	 Herrichtung,	 die	 Unterhaltung	 und	 jede	 Veränderung	
der	gärtnerischen	Anlage	außerhalb	der	Grabstätten	obliegt	
ausschließlich	der	Friedhofsverwaltung.

(7)	 Bei	 Bodensenkungen	 an	 Grabstellen	 erfolgt	 durch	 die	
Friedhofsverwaltung	 zwecks	 Wiederherstellung	 eine	 Be-
nachrichtigung	an	den	Nutzungsberechtigten.	

(8)	 Die	Verwendung	von	Pflanzenschutz-	und	Unkrautbekämp-
fungsmitteln	bei	der	Grabpflege	ist	nicht	gestattet.

(9)	 Zur	Dauerbepflanzung	der	Grabstätten	sind	geeignete,	bo-
dendeckende	 niedrige	 Gewächse	 zu	 verwenden,	 die	 die	
benachbarten	 Gräber,	 Grünstreifen	 und	 Wege	 nicht	 be-
einträchtigen.	Die	Wege	 und	Zwischenräume	entlang	 der	
Grabstätten	sind	freizuhalten.	

(10)	 Bei	 Laub-	 und	 Nadelgehölzen,	 die	 über	 die	 Grabbegren-
zung	hinauswachsen	oder	höher	als	1,00	m	werden,	ist	der	
Nutzungsberechtigte	verpflichtet,	diese	fachgerecht	zu	ver-
schneiden	bzw.	zu	entfernen.

(11)	 Das	 Auf-	 bzw.	 Abtragen	 von	 Erde	 um	 die	 Grabstätte	 ist	
nur	erlaubt,	wenn	dadurch	das	Umfeld	der	Grabstätte	nicht	
verändert	 wird	 bzw.	 Unebenheiten	 ausgeglichen	 werden.	
Das	Aufbringen	 von	 handelsüblichem	Kies	 (ungefärbt)	 ist	
erlaubt.

§ 28
Vernachlässigung von Grabstätten

(1)	 Wird	 eine	 Grabstätte	 nicht	 ordnungsgemäß	 hergerichtet	
oder	bepflanzt,	hat	der	Nutzungsberechtigte	auf	schriftliche	
Aufforderung	der	Friedhofsverwaltung	die	Grabstätte	inner-
halb	einer	jeweils	festzusetzenden	angemessenen	Frist	 in	
Ordnung	zu	bringen.	Kommt	er	dieser	Verpflichtung	nicht	
nach,	kann	die	Friedhofsverwaltung	die	Grabstätte	nach	ih-
rem	Ermessen	auf	seine	Kosten	herrichten	lassen.	

	 Für	die	Pflanzen	u.	a.,	die	bei	der	Maßnahme	durch	die	Fried-
hofsverwaltung	beseitigt	wurden,	wird	kein	Ersatz	geleistet.

(2)	 Ist	der	Verantwortliche	nicht	bekannt	oder	nicht	ohne	wei-
teres	 zu	ermitteln,	 genügt	 für	 die	Durchführung	der	Maß-
nahme	nach	Abs.	1	eine	öffentliche	Bekanntmachung	oder	
ein	Hinweis	auf	der	Grabstätte.

VII. Schlussbestimmungen

§ 29
Alte Rechte

Bei	Grabstätten,	die	bei	Inkrafttreten	dieser	Satzung	bereits	zu-
geteilt	oder	erworben	wurden,	richten	sich	Ruhezeit	und	Gestal-
tung	nach	den	bisherigen	Vorschriften.
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§ 30
Haftung

(1)	 Die	Gemeinde	haftet	nicht	für	Schäden,	die	durch	nicht	sat-
zungsgemäße	Benutzung	des	Friedhofes	sowie	seiner	An-
lagen	und	Einrichtungen,	durch	dritte	Personen	oder	durch	
Tiere	entstehen.	Die	Gemeinde	haftet	nur	bei	Vorsatz	und	
grober	Fahrlässigkeit.

(2)	 Für	Schäden	durch	Naturereignisse,	Diebstahl,	Zerstörung	
durch	fremde	Hand	oder	andere	Ursachen	an	Grabanlagen	
haftet	die	Gemeinde	nicht.

§ 31
Ordnungswidrigkeiten

(1)	 Bei	 Verstoß	 gegen	 Bestimmungen	 dieser	 Satzung	 kann	
eine	Geldbuße	bis	zu	500	€	(fünfhundert	Euro)	festgesetzt	
werden.

(2)	 Das	 Gesetz	 über	 Ordnungswidrigkeiten	 (OwiG)	 vom	
19.02.1987,	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	10.10.2013,	
findet	Anwendung.

§ 32
Gebührenpflicht

Für	 die	 Benutzung	 des	 vom	 Amt	 Ortrand	 für	 die	 Gemeinde	
Tettau	verwalteten	Friedhofes	und	seiner	Einrichtungen	sind	die	
Gebühren	nach	der	jeweils	gültigen	Satzung	über	die	Erhebung	
von	Friedhofsgebühren	zu	entrichten.

§ 33
Inkrafttreten

Diese	Satzung	tritt	am	Tage	nach	ihrer	Veröffentlichung	in	Kraft.	
Gleichzeitig	 tritt	 die	 Friedhofssatzung	 vom	 30.11.2004	 außer	
Kraft:

ausgefertigt:	Ortrand,	den	28.07.2015
gez.	Kersten	Sickert,	Amtsdirektor

Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
für den kommunalen Friedhof der Gemeinde Tettau

Aufgrund	§	3	der	Kommunalverfassung	des	Landes	Brandenburg	
(BbgKVerf))	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	18.12.2007	
(GVBl.	I/07	Nr.	19,	S.	286),	zuletzt	geändert	durch	Art.	4	des	Ge-
setzes	vom	10.07.2014	(GVBl.	I/14	Nr.	32)	und	der	§§	2,	4	und	6	
des	Kommunalabgabengesetzes	des	Landes	Brandenburg	(KAG)	
in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	31.03.2004	(GVBl.	I/04	
Nr.	8,	S.	174),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	10	des	Gesetzes	vom	
10.07.2014	(GVBl.	I/14	Nr.	32))	hat	die	Gemeindevertretersitzung	
der	Gemeinde	Tettau	am	27.07.2015	die	folgende	Satzung	über	
die	Erhebung	von	Friedhofsgebühren	für	den	kommunalen	Fried-
hof	der	Gemeinde	Tettau	beschlossen:

§ 1
Gebührenpflicht

Für	die	Benutzung	der	Einrichtungen	und	ihrer	Anlagen	auf	dem	
kommunalen	Friedhof	der	Gemeinde	Tettau	werden	Gebühren	
nach	dieser	Satzung	erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1)	 Gebührenschuldner	ist
	 -		 wer	zur	Tragung	der	Kosten	gesetzlich	verpflichtet	ist,
	 -		 derjenige,	 der	einen	Antrag	auf	Benutzung	der	Fried-

hofseinrichtung	oder	auf	 	Durchführung	sonstiger	Leistun-
gen	 stellt	 oder	 die	 Einrichtungen	 und	 Leistungen	 in	 An-
spruch	genommen	hat.

(2)	 Wird	der	Antrag	von	mehreren	Personen	oder	im	Interesse	
mehrerer	Personen	gestellt,	so	haftet	jede	einzelne	Person	
als	Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehen und Fälligkeit von Gebühren

(1)	 Die	 Gebührenschuld	 entsteht	 mit	 der	 Inanspruchnahme	
der	Leistung	nach	der	Friedhofssatzung,	bei	antragsabhän-
gigen	Leistungen	mit	der	Antragstellung.

(2)	 Die	 Gebühren	 werden	 innerhalb	 eines	 Monats	 nach	 Be-
kanntgabe	des	Gebührenbescheides	fällig.

§ 4
Benutzungsgebühren

Für	die	Benutzung	der	Trauerhalle	(einschließlich	der	Reinigung)	
und	aller	für	eine	Trauerfeier	oder	Beisetzung	zur	Verfügung	ste-
henden	Ausrüstungsgegenstände	werden	nachfolgende	Gebüh-
ren	erhoben:
Benutzung	der	Trauerhalle	 100,00	€

§ 5
Nutzungsgebühren

Die	Gebühren	für	die	Vergabe	des	Nutzungsrechtes	bei	Neuer-
werb	von	Grabstätten	betragen:
1.		 Urnenreihengrabstätte		 (25	Jahre)	 32,00	€
2.		 Urnendoppelgrabstätte		 (30	Jahre)	 45,00	€
3.		 Reiheneinzelgrabstätte		(25	Jahre)	 66,00	€
4.	 Reihendoppelgrabstätte	(Familiengrab/30	Jahre)	 233,00	€

§ 6
Verwaltungsgebühren

Folgende	Verwaltungsgebühren	sind	zu	entrichten:
1.		 Erd-	und	Feuerbestattungen	 	58,00	€
2.		 Sonstige	Genehmigungen	(pro	Stunde)	 28,00	€

§ 7
Urnengemeinschaftsgrabstätte

Für	 die	 Bestattung	 in	 der	 Urnengemeinschaftsgrabstätte	 wird	
eine	einmalige	Gebühr	erhoben:
Urnengemeinschaftsgrabstätte	(20	Jahre)	 602,00	€

Die	Gebühr	für	die	Errichtung	der	Stelen	zur	namentlichen	Kenn-
zeichnung	für	bereits	Bestattete	beträgt	für	die	restliche	Liegezeit:
-		 monatlich	 0,53	€
-		 jährlich	 6,36	€

§ 8
Wiedererwerb des Nutzungsrechtes

(1)	 Die	Gebühr	für	den	Wiedererwerb	des	Nutzungsrechtes	an	
einer	Reihendoppelgrabstätte	(Familiengrab)	entspricht	der	
Gebühr	gemäß	§	5	Ziff.	4.

(2)	 Bei	Wiedererwerb	einer	Reihendoppelgrabstätte	(Familien-
grab)	wird	die	jährliche	Friedhofsunterhaltungsgebühr	laut	§	
9	dieser	Satzung	erhoben.

§ 9
Friedhofsunterhaltungsgebühr

(1)	 Die	jährliche	Gebühr	beträgt	für:
	 1.		 Urnengrabstätte	 16,00	€
	 2.		 Urnendoppelgrabstätte	 16,00	€
	 3.		 Reiheneinzelgrabstätte	 16,00	€
	 4.		 Reihendoppelgrabstätte	(Familiengrab)	 32,00	€
(2)	 Die	Friedhofsunterhaltungsgebühr	haben	alle	Friedhofsnut-

zer	 zu	 zahlen,	 die	 eine	Grabstätte	 auf	 dem	 kommunalen	
Friedhof	besitzen.	

(3)	 Eine	 anteilige	 Friedhofsunterhaltungsgebühr	wird	 ab	 dem	
Folgemonat	nach	Erwerb	der	Grabstätte	erhoben.

(4)	 Der	Fälligkeitstermin	der	Gebühren	gemäß	Ziffer	(1)	ist	der	
30.06.	eines	jeden	Jahres.

(5)		 Wird	eine	Reiheneinzel-	oder	Reihendoppelgrabstätte	(Fa-
miliengrab)	 vor	 Ablauf	 der	 Nutzungszeit	 eingeebnet	 und	
deshalb	für	eine	neue	Beisetzung	noch	nicht	verfügbar,	so	
ist	 die	 Friedhofsunterhaltungsgebühr	 bis	 zum	 Ablauf	 der	
Nutzungszeit	in	einer	Summe	zu	zahlen.	Die	Fälligkeit	rich-
tet	sich	nach	§	3	Abs.	2.
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(6)	 Bei	 Urnengemeinschaftsgrabstätten	 wird	 die	 Friedhofun-
terhaltungsgebühr	für	die	Dauer	der	Ruhefrist	einmalig	bei	
Beisetzung	einer	Urne	erhoben	und	ist	bereits	in	der	Bestat-
tungsgebühr	(§	7)	enthalten.	

 
§ 10

Sonstige Gebühren
(1)	 Für	die	Herrichtung,	Beräumung	oder	Instandsetzung	einer	

Grabstelle	durch	die	Friedhofsverwaltung	nach	den	Rege-
lungen	 der	 derzeit	 gültigen	Friedhofssatzung	werden	Ge-
bühren	nach	dem	tatsächlichem	Aufwand	erhoben.	

(2)	 Für	 besondere	 zusätzliche	 Leistungen,	 die	 in	 der	 derzeit	
gültigen	 Friedhofssatzung	 nicht	 vorgesehen	 sind,	 werden	
Gebühren	nach	dem	tatsächlichen	Aufwand	erhoben.

 
§ 11

Inkrafttreten
Diese	 Friedhofsgebührensatzung	 tritt	 am	 Tage	 nach	 ihrer	 Be-
kanntmachung	in	Kraft.	Gleichzeitig	tritt	die	Friedhofsgebühren-
satzung	vom	16.08.2010	außer	Kraft.
 
ausgefertigt:	Ortrand,	den	28.7.2015
gez.	Kersten	Sickert,	Amtsdirektor

Sprechzeiten der Schiedsstelle des Amtes Ortrand

Sprechstunden	finden	jeden	1.	und	3.	Dienstag	im	Monat	von	
16.30	Uhr	bis	17.30	Uhr	im	Rathaus	in	Ortrand	statt.

Außerhalb	 der	 Sprechzeiten	 können	 unverbindlich	 telefo-
nische	Anfragen	gestellt	werden.

Herr	Faustmann	 Tel:	 035755	51304
	 Fax:	 035755	51303
Frau	Döring	 Tel:	 035755	50944

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Nichtamtliche Bekanntmachungen

Sprechzeit der Suchtberatung des 
Gesundheitsamtes Senftenberg ab 2015

Ort:	Vereinshaus	am	Kirchplatz	6	in	Ortrand

im September am 07. und 28. von 13.00 bis 15.00 Uhr

Ansprechpartnerin:	Frau	Zschieschang
Tel.-Nr.	03573	/	870	4337

Beratung von Frauen für Frauen im Vereinshaus, Kirchplatz 
6 in Ortrand (Seniorenclub)

Die nächste Beratung findet am 11. September 2015, 9.00 – 
11.00 Uhr im Vereinshaus am Kirchplatz 6 in Ortrand statt.
Frauen mit ihren Kindern	erhalten	bei	seelischer	und	körper-
licher	Misshandlung	sofort unter 03574 / 2693  Unterkunft und 
Beratung	 im	Frauen-	und	Kinderschutzhaus.	Über	diese	Tele-
fonnummer	sind	auch	Terminvereinbarungen	für	die	mobilen	Be-
ratungen	möglich.
Die	Vermittlung	in	der	Nacht	und	an	Sonn-	und	Feiertagen	erfolgt	
über die Polizeiwache Lauchhammer, Tel.-Nr. 03574/7650 
oder den Notruf 110.

Sprechstunde für psychisch Kranke
ist	 jeden	 3.	Montag	 im	Monat	 von	 10.00	 bis	 12.00	Uhr	 im	
Pfarramt	in	Großkmehlen.
Ansprechpartner	 ist	 Frau	 Stefanie	 Klein,	 Sozialarbeiterin	
(BA),	erreichbar	unter	der	Telefonnummer	03573/8704338.

Hilfe in Notfällen

In	Notfällen	können	durch	die	Bürger	folgende	Stellen
benachrichtigt	werden:
bundesweit gültige Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst 116117
Polizeidienststelle	Lauchhammer	 (03574)		7650
Polizeidienststelle	Senftenberg	 (03573)	880
Polizei	 110
Notruf	 112
Wasserverband	Lausitz	 (03573)	8030
Envia,	Servicecenter	Ruhland	 (035752	360
Spreegas	Cottbus	24	Std.-	 (0355)	25357
Bereitschaft

Amtliche Bekanntmachungen des Amtes Ortrand im Internet

Die amtlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt des Amtes 
Ortrand können auch im Internet unter www.amt-ortrand.de 
eingesehen werden.
Ab sofort finden Sie die Rad- und Wanderwegekarte des 
Amtes Ortrand ebenfalls auf dieser Internetseite.

A c h t u n g ! - Einkommensnachweise

Für	 alle	 Eltern,	 deren	 Kinder	 eine	 Kindertagesstätte	 im	 Amt	
Ortrand	besuchen	und	deren	Einkommen	nicht	in	der	Höchststufe	
(gemäß	Kitasatzung)	liegt,	war	der	Abgabetermin	für		die	Einkom-
mensnachweise	 für	 das	 Jahr	 2014	 der	 31.08.2015.	 Sollten	 Sie	
die	Abgabefrist	versäumt	haben,	möchte	 ich	Sie	bitten,	dies	bis	
30.09.2015	nachzuholen.	Die	Vordrucke	dazu	erhalten	Sie	in	Ihrer	
Kindertagesstätte	oder	auf	der	Internetseite	des	Amtes	Ortrand.

Ich	weise	auf	folgendes	hin:
Sollten	 die	 Einkommensnachweise	 nicht	 zum	 o.	 g.	 Termin	 im	
Amt	Ortrand	vorliegen,	erfolgt	zum	01.10.2015	eine	Einstufung	
des	Elternbeitrages	in	die	Höchststufe.	Eine	Rückstufung	in	die	
entsprechende	Einkommensstufe	erfolgt	dann	erst	nach	Vorlage	
der	Einkommensnachweise	für	das	Jahr	2014.
Eine	Erstattung	des	Höchstbeitrages	bzw.	Erstattung	der	zuviel	
gezahlten	Beiträge	kann	gemäß	Satzung	nicht	erfolgen.

gez.	Kersten	Sickert
Amtsdirektor

                                Großes Glück kann 
                so klein sein.

 Das Wunder des Lebens begreifen heißt,
 es selbst in den Händen zu halten.

Herzlichen	Glückwunsch	zur	Geburt	Ihres	Kindes

	 	 -	Hanni	Magdalena	Anger,	Ortrand
	 	 -	Luke	Noack,	Kleinkmehlen
	 	 -	Lennja	Lode,	Tettau
 
		 	 übermittelt	Ihr	Amtsdirektor	Kersten	Sickert

Neue Sprechzeiten der Amtsverwaltung Ortrand

Ab 1. Oktober 2015 gelten nachfolgende Sprechzeiten für  
die  Amtsverwaltung Ortrand:
Dienstag 9.00 – 11.30 Uhr und 13.00 – 17.30 Uhr
Donnerstag    9.00 – 11.30 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
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Veranstaltungen im Amtsbereich 

06.09.2015	 Ab	13.30	Uhr	ist	die	Kaffeestube	im	Schlossare-
al	geöffnet.	Um	14.00	Uhr	wird	eine	Führungen	
im	Schlossareal	Großkmehlen	angeboten.	An-
meldung	 dazu	 bitte	 über	 das	 Bürgerbüro	 im	
Amt Ortrand.

06.09.2015	 Orgelkonzert	 in	 der	 St.	 Georg	 Kirche	 Groß-
kmehlen	mit	Gerhard	Löffler	aus	Berlin

	 Beginn:	16.00	Uhr
12.09.2015	 Pkw-Ausflug	zum	Parkfest	in	Kostebrau	des	
	 	Heimatverein	Ortrand	ab	14.00	Uhr
12.-13.09.2015	 Schloss-	 und	 Hopfenfest	 im	 Schlossareal	

Großkmehlen
13.09.2015		 Trödelmarkt	der	Kita	Regenbogen	in	der	Puls-

nitzhalle	Ortrand	von	10.00	-	16.00	Uhr
13.09.2015	 „Tag	 des	 offenen	 Denkmales“	 –	 Kirchenfüh-

rung	 Barockkirche	 Kroppen	 durch	 den	 Kirch-
bauverein	ab	14:30	Uhr,	ab	16.30	Uhr	Akkor-
deonkonnzert	 der	 Akkordeonsolistin	 Bettina	 
Born	aus	Jena	unter	dem	Motto	“Vom	argen-	ti-
nischen	Tango	bis	zum	französischen	Musette”	

25.09.2015	 Klavierkonzert	 „Goldener	 Herbst	 –	 Goldener	 
Wein“	ab	19.00	Uhr	im	Rathaussaal	Ortrand

Schloss- und Hopfenfest am 12./13.9.2015

„Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, d. 13. September 
2015 in der Barockkirche Kroppen

14.30	Uhr		Andacht	in	der	Kirche
15.00	Uhr		Führung	in	der	Kirche
15.30	Uhr		Gespräch	 mit	 dem	 Künstler	 Peter	 Scholte-Reh	 an	

den	„Stelen	der	Seligpreisungen“	auf	dem	Kirchhof
16.00	Uhr		Konzert	 „Vom	 argentinischen	 Tango	 bis	 zum	 fran-

zösischen	Musettewalzer“	mit	der	Akkordeonsolistin	
Bettina	Born	aus	Jena.

 
In	diesem	Programm	entführt	Sie	Bettina	Born	mit	fast	nur	eige-
nen	Kompositionen	in	die	Welt	des	Tango	und	der	französischen	
Musettewalzer.	 Sie	 präsentiert	 das	 Akkordeon	 als	 Soloinstru-
ment	ebenfalls	mit	Kompositionen	argentinischer	Tangomeister.
Die	Musikerin	führt	durch	das	Programm	und	vermittelt	noch	viele	
Hintergründe	 und	 in-
teressante	 Details	 zur	
Musik.	 Bettina	 Born	
lebt	 freischaffend	 in	
Thüringen.	 Ihre	 Kon-
zerte	 führen	sie	durch	
Deutschland	 und	 ins	
europäische	 Ausland.	
Bereits	 im	Jahre	2009	
durften	 wir	 das	 Kön-
nen	 der	 Künstlerin	 in	
der	Kroppener	Barock-
kirche	bewundern.
 
Der	Eintritt	ist	frei.	Um	
eine	Spende	wird	ge-
beten.

Kirchbauverein	
Kroppen	e.V.	

Bundesweiter Forschertag auch in der Kita Regenbogen in 
Ortrand

Am	23.06.2015	war	es	wieder	soweit.	Bundesweit	wurde	der	Tag	
der	kleinen	Forscher	zum	Thema	„	Wie	wollen	wir	 leben?“	ge-
staltet.	Verschiedene	Themengebiete	wurden	von	den	Erzieher/
innen	liebevoll	vorbereitet.	So	wurden	aus	verschiedenen		Mate-
rialien	Häuser	gebaut	und	mögliche	Konstruktionsvarianten	erar-
beitet.	Unter	anderem	fanden	viele	Kinder	die	Frage	spannend	
„Wie	möchte	 ich	mich	 in	der	Welt	bewegen?	Welche	Möglich-
keiten	 gibt	 es	 noch	 außer	 Füßen	 und	Rädern?	Oder	wussten	
Sie,	 	 liebe	Leser/innen,	welche	Seite	von	den	Rettungsdecken	
wärmt	und	welche	kühlt	und	woran	man	es	erkennt?	Wärme	und	
Kältefragen	wurden	erläutert	und	die	Kinder	hatten	viel	Freude	
mit	 dem	 Verwenden	
der	 Rettungsdecken.	
Die	 vierte	 Gruppe	
beschäftigte	 sich	 mit	
dem	 Abwasser.	 Die	
Kinder	 bauten	 ge-
meinsam	 mit	 Herrn	
Reinhold	 eine	 kleine	
Abwasseranlage.	Das	
war	 mächtig	 span-
nend	und	sorgte	auch	
für	 manchen	 Spaß.	
Die	 Kindertagesstätte	
Regenbogen	aus	dem	
Netzwerk	 Jugend-
forscht-Zentrum	 in	
Lauchhammer	 erhielt	
auch	 an	 diesem	 Tag	

Verkehrsteilnehmerschulung in Ortrand

 Die	nächste	Verkehrsteilnehmerschulung	findet	am
	Donnerstag,	den	10.	September	2015	um	18.30	Uhr	im	
	Feuerwehrgerätehaus	Ortrand,	Ponickauer	Straße	8	statt.

	Die	Schulung	ist	kostenlos.
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von	Herrn	Hocker,		dem	Koordinator,	für	das	Engagement	in	der	
naturwissenschaftlichen	 und	 technischen	 Frühbildung	 für	 wei-
tere	zwei	Jahre	die	Zertifizierung	 „Haus	der	kleinen	Forscher“.		
Es	war	wieder	für	alle	Kinder	und	Erzieher/innen	ein	spannender	
und	gelungener	Tag.

Training für alle Fußballfans der Kita

Am		29.06.15	fuhr	das		DFB-	Mobil	des	Fußball-	Landesverband	
Brandenburg	 e.V.	 in	 unser	 Kita-Gelände	 ein.	 Gut	 vorbereitet	
und	ausgestattet	mit	Sportshirts	und	Fußballschuhen	erwarteten	
die	 Jungen	 das	 besondere	 Training.	 Herr	 Thielemann	 teilte	 4	
Mannschaften	ein	und	stellte	verschiedene	Ballübungen	vor.	In	
Form	 von	Wettspielen	 konnten	 sich	 alle	 Spieler	 ausprobieren.	
Mit	einem	Minispiel	wurde	unser	Sondertraining	beendet.	Wir	be-
danken	uns	recht	herzlich,	dass	es	möglich	war,		mit	dem	Mobil	
zu	uns	zu	kommen.

Abschlusswoche in der Kita Regenbogen 

Die	Zuckertütengruppe	der	Kita	Regenbogen	veranstaltete	An-
fang	Juni	ihre	Abschlusswoche.	Begonnen	haben	wir	mit	einem	
Besuch	 im	Rathaus	Ortrand.	 Dort	 lernten	wir	 	 die	Geschichte	
der	Stadt	 und	 die	Aufgaben	 des	Amtes	mit	Herrn	Sickert	 und	
Frau	Biermann	kennen.	Außerdem	durften	alle	Kinder	ihre	Kin-
dergartenausweise	selbst	abstempeln,	die	wir	extra	für	die	Fahrt	
nach	Dresden	erstellt	hatten.	Ganz	stolz	zeigten	die	Kinder	der	
Schaffnerin	ihre	Ausweise	und	so	führten	sie	eine	angeregte	Un-
terhaltung	über	das	Zugfahren	und	über	den	Ausflug	in	die	tech-
nischen	Sammlungen.	Dort	experimentierten	wir	mit	Computern,	
Optik,	Elektrizität	u.	v.	m.	und	hatten	riesen	Spaß	dabei.	Ein	wei-
teres	High-Light	in	unserer	Woche	war	der	Empfang	von	Herrn	
Tischer	in	der	Ortrander	Feuerwehr.	Alle	lauschten	aufmerksam	

den	Ausführungen	des	Wehrleiters	und	seines	Kameraden	und	
mit	 viel	 Interesse	 schauten	 sich	 dann	 die	 Kinder	 zwei	 Feuer-
wehrautos	an	und	bekamen	Antworten	auf	alle	ihre	Fragen.	Die	
Krönung	unserer	Abschlusswoche	war	das	Indianerfest	in	Böh-
la,	auf	dem	Grundstück	von	Herrn	Reinhold.	Mit	der	Pferdekut-
sche	fuhren	wir	dorthin	und	wurden	von	einigen	lieben	Muttis	mit	
einem	Indianermahl	empfangen.	Schatzsuche	und	Reiten	waren	
einige	Aktivitäten	des	Tages.	Doch	gemeinsam	mit	 den	Eltern	
erlebten	 wir	 den	 Höhepunkt	 des	 Nachmittages,	 die	 Übergabe	
der	Zuckertüten,	die	uns	erst	 richtig	bewusst	werden	 ließ:	„Wir	
werden	Schulkinder!“	Gern	werden	wir	uns	an	die	schöne	Zeit	
im	Kindergarten	und	vor	allem	an	die	schöne	Abschlusswoche	
erinnern	und	danken	all	denen,	die	uns	diese	Woche	zu	einem	
unvergesslichen	Erlebnis	werden	ließen.
(A.	Hauptvogel,	Erzieherin	der	Kita	Regenbogen)

Jung und Alt spielen zusammen

Regelmäßig	 besuchen	 uns	 Senioren	 aus	 dem	 Seniorenclub	
Ortrand,	um	gemeinsam	mit	den	Kindern	zu	spielen.	Beim	Treff	im	
Juli	schlossen	sich	erstmals	auch	Senioren	der	„Arche	Noah“	aus		
Ortrand	an.	Bei	Kaffee	und	Kakao	spielten	gesellig	Alt	und	Jung.	Ob	
„Mensch	ärgere	dich	nicht“,	Memory,	„Lotti	Karotti“		oder	„Tempo	klei-
ne	Schnecke“,	schnell	fanden	sich	alle	mit	den	Spielregeln	zurecht	
und	 es	 kam	 zu	
herzlichen	 Ge-
sprächen.	 Wichtig	
war	 der	 Spaß	 am	
Spiel,	 nebensäch-
lich	 wer	 Gewinner	
oder	Verlierer	war.	
Wir	 freuen	 uns	
alle	schon	auf	das	
nächste	Mal.
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Beitrag zur Frauendorfer Vogelwelt
 
Seit	 einigen	 Jahren	 werden	 durch	 den	 Traditionsverein	 Frau-
endorf	 1998	 ev.	 die	 Vogelstimmenwanderungen	 mit	 Werner	
Blaschke	(Storchenvater)	aus	Lauchhammer	durchgeführt.	
In	 diesem	 Jahr	 hat	Werner	Blaschke	 eine	Broschüre	 über	 die	
Frauendorfer	 Vogelwelt	mit	 Fotos	 und	 einem	Bericht	 über	 die	
Vogelstimmenwanderung	von	Rudolf	Kupfer	aus	Lindenau	he-
rausgebracht.	
Dieses	Heft	 kann	bei	Carsten	Heinze	und	Mirko	Friedrich	aus	
Frauendorf	gegen	einen	Unkostenbetrag	von	5,00	Euro	erwor-
ben	werden.
 
 
650 Jahre Frauendorf / OL
 
Dieses	 Jubiläum	 möchten	 die	 Einwohner,	 Vereine	 sowie	 Ge-
meinde	am	Festwochenende	vom	3.-	 5.	 Juni	 2016	würdig	be-
gehen.	Aus	diesem	Anlass	wurden	Anfang	des	Jahres	vier	Ar-
beitsgruppen	 gebildet,	 welche	 sich	 mit	 den	 unterschiedlichen	
Themen	beschäftigen	und	bereits	einige	Versammlungen	bewäl-
tigt haben. 
Arbeitsgruppen	und	Verantwortliche:
Kultur / Organisation	–	Jörg	Döring
Umzug	–	Volkmar	Müller	
Versorgung	–	Ronny	Juhrig
Finanzen	–	Mirko	Friedrich
 
Derzeit	werden	vor	allem	die	Veranstaltungen	organisiert	und	die	
Bilder	für	den	großen	Festumzug	zusammengestellt.
Wollen	auch	Sie	sich	einbringen	oder	haben	Sie	Ideen,	können	
Sie	sich	gern	beim	Bürgermeister,	Mirko	Friedrich	unter	035755	/	
51536	oder	post@gemeinde-frauendorf.de	melden.	
 

Dabei sein, mitmachen und von den Profis lernen – DYNAMO 
DRESDEN FUSSBALLSCHULE mit Ferien-Camp in Ortrand

Die	DYNAMO	DRESDEN	FUSSBALLSCHULE	führt	im	Oktober	
ein	Ferien-Camp	für	Kinder	und	Jugendliche	zwischen	7	und	15	
Jahren	in	Ortrand	durch.	Der	Ex-Dynamo-	und	ehemalige	Bun-
desligaspieler	Ralf	Hauptmann	und	sein	Team	sind	vom	26.-29.	
Oktober	 2015	 im	 Thomas-Geipel-Sportzentrum	 zu	 Gast.	 Täg-
liches	altersgerechtes	Training	zur	Erlernung	und	Verbesserung	
der	grundlegenden	Fußballtechniken	und	Spaß	bei	kleinen	Spie-
len,	Wettbewerben	und	Turnieren	 sind	 genauso	garantiert	wie	
die	Trainingsausrüstung	und	eine	Betreuung	mit	Essen	und	Ge-
tränken.	Natürlich	sind	auch	eine	Stadionführung	durch	das	„Sta-
dion	Dresden“	und	ein	Talk	mit	einem	Spieler	der	SG	Dynamo	
Dresden	Bestandteil	des	Ferien-Camps.	Weitere	Informationen	
und	den	Anmeldebogen	findet	ihr	unter	www.dynamo-dresden.de.	 
Telefonische	Rückfragen	unter:	0351-439	43	58

Informationen für 
Gewässeranlieger und -nutzer 
im Landkreis Oberspreewald-Lausitz

Lebendige Fließgewässer für Mensch und Natur
Idyllisches	Plätschern,	Fische,	Vögel	und	frische	grüne	Weiden-	
und	Erlenzweige	–	ein	naturnahes	Gewässer	bietet	Entspannung	
und	Erholungsmöglichkeiten.	Wer	ein	Grundstück	an	einem	Ge-
wässer	hat,	kann	sich	glücklich	schätzen:	Gewässeranlieger	ha-
ben	ein	Stück	Natur	und	Erholung	vor	der	Haustür	-	damit	aber	
auch	die	Verpflichtung,	dies	zum	eigenen	und	zum	Nutzen	der	
Allgemeinheit	zu	erhalten.	
Was	Sie	 für	 das	Gewässer	 und	 die	Natur	 tun	 können	 –	 ganz	
im	Sinne	einer	nachhaltigen	Entwicklung	und	 Ihre	Rechte	und	
Pflichten	am	Gewässer	wird	Ihnen	nachfolgend	erläutert.

Rechtlicher Rahmen und Eigentumsverhältnisse
Eigentümer	der	Gewässer	können	das	Land	Brandenburg,	die	
Städte	 und	 Gemeinden	 oder	 die	 Eigentümer	 der	 Ufergrund-
stücke	sein.	Das	Wasser	an	sich	kann	keinen	Eigentümer	haben.
Zum	Gewässer	zählen	das	Gewässerbett	und	die	Ufer	bis	zur	
Böschungsoberkante.	
Die	in	der	Regel	für	die	Unterhaltung	der	Gewässer	zuständigen	
Gewässerunterhaltungsverbände	haben	darauf	zu	achten,	dass	
sich	die	Gewässer	in	einem	Zustand	befinden,	der	den	wasser-
wirtschaftlichen	Bedürfnissen	entspricht.	Sie	haben	dafür	zu	sor-
gen,	dass	der	schadlose	Wasserabfluss	gewährleistet	ist.	
Die	Unterhaltungspflichtigen	führen	deshalb,	soweit	erforderlich,	
die	Unterhaltungsmaßnahmen	wie	z.	B.	Gehölzpflege,	Entkrau-
tung,	Ufermahd	und	Entfernung	von	Ablagerungen	durch.	Diese	
Maßnahmen	müssen	von	Gewässeranliegern	und	Eigentümern	
geduldet	werden.
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Was können Sie als Gewässeranlieger für das Gewässer tun?
KOMPOST / ABFALL / HOLZLAGERUNG…
Komposthaufen,	 Abfälle,	 Holzlager,	 Strohballen…	 gehören	 nicht	
ans	Gewässer.	 Ablagerungen	 zu	 nah	 am	Gewässer	 können	 bei	
Hochwasser	 abgeschwemmt	 werden	 und	 sich	 flussabwärts	 an	
Engstellen	(z.	B.	Rohrdurchlässe,	Einläufe,	Brücken)	verkeilen.	Das	
Wasser	kann	dort	nicht	mehr	abfließen,	tritt	über	die	Ufer	und	führt	
zu	 Überschwemmungen.	 Außerdem	 können	 aus	 Ablagerungen	
(z.	B.	Rasenschnitt,	Kompost)	Sickerwässer	austreten,	die	zu	er-
höhtem	Nährstoffeintrag	ins	Gewässer	führen.	Abfall		muss	an	den	
dafür	vorgesehenen	Stellen	(z.	B.	Wertstoffhöfe)	entsorgt	werden.

•	 Lagerung	mit	 ausreichend	 Abstand	 zum	Gewässer,	minde-
stens	5	-	10	m	von	der	Böschungsoberkante.

•	 Grünschnitt	 gehört	 in	 den	 Kompost	 (Grasabfälle)	 oder	 in	
Grünschnittsammelstellen	(Holzschnittgut).	

•	 Keine	Entsorgung	von	Bauschutt,	Holz,	Grünschnitt,	Abwäs-
sern,	Hausmüll	und	anderen	Abfällen	(z.	B.	Sondermüll,	Rei-
fen,	 Farbreste,	 Spritzmittelrückständen,	 etc.)	 im	 Gewässer	
oder	am	Ufer.

BAULICHE ANLAGEN
Bauliche	Anlagen	 sind	 z.	 B.	Gartengerätehäuschen,	Ufermau-
ern,	unbewegliche	Zäune,	Stege,	Durchlässe	und	Brücken.	Sie	
dürfen	den	Zugang	zum	Gewässer	nicht	behindern,	damit	dieser	
für	die	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	der	Unterhaltungspflich-
tigen	jederzeit	möglich	ist	(z.	B.	für	die	Gehölzpflege).	Darüber	
hinaus	schränken	bauliche	Anlagen	das	Gewässer	in	seiner	na-
türlichen	Entwicklung	(Eigendynamik)	ein	und	können	bei	Hoch-
wasser	ein	Abflusshindernis	darstellen.
Keine	baulichen	Anlagen	am	Gewässer	ohne	wasserrechtliche	
Genehmigungen	wenn	der	Abstand	zum	Gewässer	weniger	als	
5	m	an	Gewässern	II.	Ordnung	bzw.	weniger	als	10m	an	Gewäs-
sern	I.	Ordnung	beträgt.

WASSERENTNAHME
Das	Fließgewässer	dient	dem	Anlieger	oftmals	zum	Gießen	sei-
nes	Anwesens.
•	 Entnahme	 von	 Wasser	 nur	 mit	 Handschöpfgeräten	 (z.	 B.	

Gießkanne,	Eimer).
•	 Verwendung	von	Regenwasser	zur	Gartenbewässerung.
•	 Keine	Entnahme	von	Wasser	mit	Pumpen	ohne	Erlaubnis.
•	 Gewässer	nicht	aufstauen	(behindert	die	Wanderung	der	Fi-

sche	und	Kleinlebewesen).
•	 In	 Niedrigwasserzeiten	 kann	 die	 Entnahme	 eingeschränkt	

bzw.	verboten	werden.

UFERGESTALTUNG
Ein	naturnahes	Ufer	dient	nicht	nur	der	Natur,	sondern	schützt	
auch	Ihr	Grundstück.
Wurzeln	standortgerechter	Gehölze	sichern	das	Ufer.
•	 Keine	Befestigung	der	Ufer	mit	Mauern,	Treppen	oder	sonstigen	

Materialien,	wie	z.	B.	Betonplatten,	Bauschutt,	Brettern	o.	ä..	
•	 Kein	Uferverbau	oder	nur	im	Ausnahmefall	und	mit	Genehmi-

gung	der	zuständigen	Wasserbehörde.

PFLANZENSCHUTZMITTEL UND DÜNGER IM HAUS- ODER 
KLEINGARTEN
Die	unsachgemäße	Anwendung	von	Pflanzenschutzmitteln	kann	
zu	Gesundheits-	und	Umweltschäden	führen.
•	 Nur	Produkte,	die	für	die	Anwendung	im	Haus-	und	Kleingar-

tenbereich	zugelassen	sind,	verwenden.	
•	 Gebrauchsanweisung	sorgfältig	lesen,	Anwendungshinweise	 

(u.	a.	Mischungsverhältnis,	Sicherheitsabstände	zum	Gewäs-
ser,	Einsatzbereich)	unbedingt	beachten.

•	 Entsorgen	von	Produktresten	(Restmengen	und	Behälter)	bei	
Schadstoffsammelstellen,	nicht	 in	den	Abfluss	oder	das	Ge-
wässer	schütten.

•	 Keine	Anwendung	von	Pflanzenschutz-	und	Düngemitteln	im	
und	direkt	am	Gewässer,	Abstand	halten.	

•	 Keine	 vorbeugende	 Anwendung	 von	 Pflanzenschutzmitteln	
(z.	 B.	 Unkrautvernichtungsmittel)	 auf	 befestigten	 und	 unbe-
wachsenen	Flächen.

Ordnungswidrigkeit und Bußgeld 
Wird	gegen	eine	der	hier	genannten	Vorgaben	verstoßen	oder	
die	erforderliche	Genehmigung	nicht	eingeholt,	drohen	empfind-
liche	Bußgelder.

Ansprechpartner 
Ansprechpartner	und	weitere	Informationen	erhalten	Sie	bei	der	
unteren	Wasserbehörde	beim	Landkreis	Oberspreewald-Lausitz	
und	den	Gewässerunterhaltungsverbänden.

Landkreis	Oberspreewald-Lausitz
Amt	für	Umwelt	und	Bauaufsicht
untere	Wasserbehörde	
Dubinaweg	1
01968	Senftenberg
Telefon:	03541	8703401
E-Mail:	umweltamt@osl-online.de
Internet:	osl-online.de

Weitere	Informationen	zum	Thema	Fließgewässer	und	Gewäs-
serunterhaltung	finden	Sie	beim	Ministerium	für	Ländliche	Ent-
wicklung,	Umwelt	und	Landwirtschaft	des	Landes	Brandenburg	
(www.mlul.brandenburg.de),	 dem	 Landesamt	 für	 Umwelt,	 Ge-
sundheit	 und	 Verbraucherschutz	 (www.lugv.brandenburg.de)	
sowie	der	Gemeinnützigen	Fortbildungsgesellschaft	für	Wasser-
wirtschaft	 und	 Landschaftsentwicklung	 (GFG)	 mbH	 (www.gfg-
fortbildung.de).	

Rechtsquellen:
•	 Gesetz	 zur	 Ordnung	 des	 Wasserhaushalts	 (Wasserhaus-

haltsgesetz	-	WHG)	vom	31.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2585),	zu-
letzt	geändert	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	15.	Novem-
ber	2014	(BGBl.	I	S.	1724)

•	 Brandenburgisches	Wassergesetz	(BbgWG)	 in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	 vom	02.	März	 2012	 (GVBl.	 I	Nr.	 20),	
geändert	 durch	Artikel	 12	 des	Gesetzes	 vom	 10.	 Juli	 2014	
(GVBl.	I	Nr.	32)

Stand Juli 2015

Gewässerunterhaltungsverband
Kleine	Elster-Pulsnitz
Finsterwalder	Straße	32a	
03249	Sonnewalde
Telefon:	035323	637-0 
E-Mail:	info@gwv-sonnewalde.de
Internet:	gwv-sonnewalde.de

Wahrnehmung der Aufgaben des Wohngeldgesetzes für 
den Bereich Ortrand

Zuständig	 für	 Wohngeldangelegenheiten	 im	 Amtsbereich	 Ort-
rand	ist	der	LK	OSL	in	Senftenberg,	Dubinaweg	1.
Die	Mitarbeiterinnen	sind	wie	folgt	telefonisch	erreichbar:
Frau	Kossack	 -	Tel.	03573	/	8704192
Frau	Bautzer	 -	Tel.	03573	/	8704193
Frau	Lehmann	 -	Tel.	03573	/	8704194

VERANSTALTUNGSPLAN DES SENIORENCLUBS 
ORTRAND IM MONAT SEPTEMBER 2015

Dienstag,	01.09.15
14.00-16.00	Uhr	 Treffen	zur	Handarbeit
14.00-16.00	Uhr	 Wir	spielen	Rommé	und	Doppelkopf
	 	Kegelnachmittag	auf	dem	Weinberg
Mittwoch,	02.09.15  
14.00-15.00	Uhr	 Clubnachmittag	
	 	Vortrag	der	Apotheke
Donnerstag,	03.09.15 
	 Clubfahrt
Montag,	07.09.2015
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport
15.00-16.30	Uhr		Chor
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Dienstag,	08.09.15
14.00-16.00	Uhr	 Treffen	zur	Handarbeit
14.00-16.00	Uhr	 Wir	spielen	Rommé	und	Doppelkopf
Mittwoch,	09.09.15  
14.00-16.00	Uhr	 Clubnachmittag
	 	Spielenachmittag
Montag,	14.09.2015
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport	
Dienstag,	15.09.15                                                                                                                        
14.00-16.00	Uhr	 Treffen	zur	Handarbeit
14.00-16.00	Uhr	 Wir	spielen	Rommé	und	Doppelkopf
Mittwoch,	16.09.2015
14.00	-16.00	Uhr	Clubnachmittag	
	 Besuch	der	Kindergartenkinder
Montag,	21.09.2015
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport	
15.00-16.30	Uhr		Chor
Dienstag,	22.09.15                                                                                                                        
14.00-16.00	Uhr	 Treffen	zur	Handarbeit
14.00-16.00	Uhr	 Wir	spielen	Rommé	und	Doppelkopf
Mittwoch,	23.09.2015
14.00	-16.00	Uhr	Clubnachmittag	
	 Spielenachmittag
Montag,	28.09.15
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport	
Dienstag,	29.09.15                                                                                                                        
14.00-16.00	Uhr	 Treffen	zur	Handarbeit
14.00-16.00	Uhr	 Wir	spielen	Rommé	und	Doppelkopf
Mittwoch,	30.09.2015
14.00	-16.00	Uhr	Clubnachmittag	
	 Spielenachmittag

Änderungen sind vorbehalten!
Suchen Mitspieler für Skat- und Doppelkopfrunde. Bitte im 
Seniorenclub melden!

Zu den Clubnachmittagen wird um rechtzeitige Abmeldung
gebeten. 

Sie	können	uns	telefonisch	unter	035755	/	55327	erreichen	oder	
dienstags	und	mittwochs	von	10.00	bis	17.00	Uhr	persönlich	auf-
suchen.

Ende der redaktionellen Verantwortung des Amtes Ortrand 
und der jeweiligen Gemeinden

Anzeigen

Anzeigen	geben	Sie	bitte	direkt	in	der	Druckerei	auf.	Ihre	Anzei-
genberaterin:	Frau	Susan	Noack,	Druck+Satz	Offsetdruck,	Ge-
werbestraße	 17,	 01983	Großräschen,	 Telefon:	 035753/17702,	
Fax:	035753/69190,	E-Mail:	beratung@drucksatz.com










